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Landeshauptstadt Dresden 
Veterinär-und 
Lebensmittelüberwachungsamt 

████████

Ihr Zeichen 

#260936 

Unser Zeichen 
(GB 3/36/2-34 
#260936) 

Es  informiert Sie 

██████████

Zimmer Telefon 

████ ██████████

E-Mail 

veterinaeramt@dresden.de 

Ihr Informationsbegehren nach§ 2 Abs.  1 Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Sehr geehrter Herr Grate, 

Datum 

28. Oktober 202.2 

auf Ihr Informationsbegehren vom 16. Oktober 2022, das  bei  uns als  informationspflichtige Stelle am  17. Okto- · 
ber 2022 eingegangen ist, ergeht gemäß § 5 Abs.  2 Satz  2 Verbraucherinformationsgesetz (VIG} folgender 

Grundbescheid: 

1. Dem Informationsbegehren nach  § 2 Abs.  1 ·satz 1 Nr. 1 VIG  wird nicht stattgegeben. 
2. Dieser Bescheid  ergeht kostenfrei. 

Ihr Informationsbegehren hat folgenden Inhalt: 

1.  Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stattge-
funden? 

. Applaus - Steaks,  :Bar & More 
Münzgasse 12 (korrigiert in An der Frauenkirche 5) 
01067 Dresden 

2.  Kam  es  hierbei zu  Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich  hiermit die Herausgabe des  entsprechenden Kon-
trollberichts an mich. 

Unter „Beanstandungen" verstehe ich  unzulässige Abweichungen von  den Anforderungen des  Lebensmittel-

Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN:  DES8  8505 0300 3159 0000 00 

BIC:  OSDDDE81XXX 

Deutsche Bank 
IBAN:  DE818707 0000 0527 7777 00 

BIC:  DEUTDE8CXXX 

Postbank 
IBAN:  DE77 86010090 000103S9 03 

BIC:  PBNKDEFF 

Commerzbank 
IBAN:  DE76 8504 0000 0112 0740 00 

BIC:  COBADEFFXXX 

Burkersdorfer Weg 18,01189 Dresden Sie erreichen uns  über die Haltestellen: 
Telefon (03 51) 408 OS  11 Südhöhe mit den Buslinien 63  und 66 
Telefax (03 51) 408 OS  13 Sprechzeiten: 

E-Mails: 
veterinaeramt@dresden.de 

www.dresden.de 

Mo 9-12 Uhr 
Di,  Do  9-18 Uhr, Fr 9-12 Uhr 

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können Sie  über ein Formular einreichen. Darüber hinaus gibt es  die  Möglichkeit, E-Mails an  die Landes-
hauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu  verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu  senden. Weitere Informationen hierzu finden Sie  unter www.dres-
den.de/kontakt. 



-2-

und Futtermittelgesetzbuches {LFBG}  oder anderen geltenden Hygienevorschriften. Sollte es zu  einer oder meh-
reren solchen Beanstandungen gekommen sein,  beantrage ich  die Herausgabe des  entsprechenden,  vollständi~ 
gen  Kontrollberichts - unabhängig davon,  wie Ihre Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw.  als „ge-
ringfügig" oder „schwerwiegend"). 

Nach  §  2 Abs.  1 Satz  1 Nr.  1 VIG  hat jeder nach  Maßgabe dieses Gesetzes  Anspruch  auf freien Zugang  zu  allen 
Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichun-
gen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, der auf Grund dieser Gesetze erlasse-
nen  Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-
schen  Union  im  Anwendungsbereich  der genannten Gesetze,  sowie  Maßnahmen  und  Entscheidungen,  die  im 
Zusammenhang mit den genannten Abweichungen getroffen worden sind,  [ ... ]. · 

Nach  §  2 Abs.  1 Satz  1 Nr. 7 VIG  umfasst der Informationsanspruch auch  Informationen zu  Überwachungsinaß-
nahmen. 

Ihr Informationsbegehren unterfällt dem Anwendungsbereich des VIG. 

Der-von Ihnen angegebene Betrieb hat sein  Gewerbe voLca. 5  Jahren eingestellt. Zudemlst der Wert d_er  Infor-
mationen zu  einem abgemeldeten  Lebensmittelunternehmen für den Verbraucher als  gering bzw.  vernachläs-
sigbar einzuschätzen .. 

Die  Entscheidung über die Kosten  des Verfahrens beruht auf§ 7 Absatz  1 Satz  2 VIG.  Danach ist der Zugang  zu 
Informationen nach  §  2 Absatz  1 Satz  1  Nummer 1 VIG  bis  zu  einem Verwaltungsaufwand  von  1.000 Euro ge-
bühren- und auslagenfrei.  Der Zugang zu  den lnforma.tionen ist im vorliegenden Verfahren kostenfrei. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb eines Monats nach  Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden  zu  erheben. Der Hauptsitz befindet sich  im Rathaus,  Dr.-
Külz-Ring  19, 01067 Dresden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

▋▊▍█ █████
████████ █

_ Abteilungsleiterin 

Hinweise: 

Dle  Veröffentlichung personenbezogener Daten ist nach  dem VIG  nicht statthaft. Vorsorglich widersprechen 
wir der Veröffentlichung personenbezogener Daten von allen Mitarbeitern unserer Behörde. 


